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Text 

Heilfürsorge 

§ 4. (1) Hilfe nach § 2 Z. 2 ist nur für Körperverletzungen und Gesundheitsschädigungen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 zu leisten. Opfer, die infolge einer Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 eine zumutbare 
Beschäftigung, die den krankenversicherungsrechtlichen Schutz gewährleistet, nicht mehr ausüben 
können, sowie Hinterbliebene (§ 1 Abs. 4) erhalten Heilfürsorge bei jeder Gesundheitsstörung. 

(2) Die Hilfe nach § 2 Z. 2 hat, 

 1. wenn das Opfer oder der Hinterbliebene einer gesetzlichen Krankenversicherung unterliegt, 
freiwillig krankenversichert ist oder ein Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung 
besteht, der zuständige Träger der Krankenversicherung, 

 2. sonst die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse zu erbringen. Die im § 2 Z. 2 angeführten 
Leistungen gebühren in dem Umfang, in dem sie einem bei der örtlich zuständigen 
Gebietskrankenkasse Pflichtversicherten auf Grund des Gesetzes und der Satzung zustehen. 

Für Schädigungen im Sinne des § 1 Abs. 1 zu entrichtende gesetz- und satzungsmäßige 
Kostenbeteiligungen einschließlich Rezeptgebühren sind nach diesem Bundesgesetz zu übernehmen. 

(2a) Eine Übernahme von Kosten nach Abs. 2 letzter Satz ist bis zu einem Rechnungsbetrag von 
100 Euro pro Antragsteller in voller Höhe möglich, sofern der ursächliche Zusammenhang mit der 
Schädigung glaubhaft ist. 

(3) Der Bund ersetzt einem im Abs. 2 Z. 2 genannten Träger der Krankenversicherung die 
entstandenen Kosten, einem im Abs. 2 Z. 1 genannten Träger der Krankenversicherung die Kosten, die 
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über den ihnen erwachsenden Kosten liegen, hätten sie die Leistungen auf Grund eines anderen 
Bundesgesetzes und der Satzung zu erbringen gehabt. Ferner ersetzt der Bund den Trägern der 
Krankenversicherung einen entsprechenden Anteil an den Verwaltungskosten. 

(4) Haben Opfer oder Hinterbliebene die Kosten der Heilfürsorge selbst getragen, so sind ihnen diese 
Kosten in der Höhe zu ersetzen, die dem Bund erwachsen wären, wenn die Heilfürsorge durch den Träger 
der Krankenversicherung auf Grund dieses Bundesgesetzes erbracht worden wäre. 

(5) Erbringt der Träger der Krankenversicherung auf Grund der Satzung dem Opfer oder dem 
Hinterbliebenen einen Kostenzuschuß für psychotherapeutische Krankenbehandlung infolge einer 
Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1, so sind die Kosten für die vom Träger der Krankenversicherung 
bewilligte Anzahl der Sitzungen, die das Opfer oder der Hinterbliebene selbst zu tragen hat, bis zur Höhe 
des dreifachen Betrages des Kostenzuschusses des Trägers der Krankenversicherung zu übernehmen. 
Eine Kostenübernahme bis zum angeführten Höchstausmaß erfolgt auch, sofern der Träger der 
Krankenversicherung Kosten im Rahmen der Wahlarzthilfe erstattet. 

Zuletzt aktualisiert am 

03.10.2023 

Gesetzesnummer 

10008273 

Dokumentnummer 

NOR40149730 


